
Nationalität oder Rasse, ihrer Weltanschauung, Her
kunft oder Stellung, entspricht es, daß den Parteien 
im Verfahren gleiche prozessuale Rechte zu gewähren 
sind. Aus dem Recht ajif Mitwirkung der Parteien er
gibt sich ihre Pflicht zur aktiven Teilnahme als Aus
druck ihrer Mitverantwortung für die Gestaltung ihrer 
Beziehungen. Des weiteren ist das Recht der Parteien 
zu statuieren, sich in allen Verfahrensarten durch einen 
Prozeßbevollmächligten vertreten zu lassen, unbescha
det der Vertretung der Werktätigen in arbeitsrecht
lichen Verfahren durch einen Gewerkschaftsfunktionär. 
Der Rechtsanwalt hat dabei die Rechte und berechtigten 
Interessen der von ihm vertretenen Partei wahrzuneh
men und ihr bei der Durchsetzung gerichtlicher Ent
scheidungen zu helfen. Mit seiner Tätigkeit hat er zur 
Erfüllung der Aufgaben des Verfahrens beizutragen.

Die Verwirklichung der dem gerichtlichen Verfahren 
zugrunde liegenden Prinzipien ist die entscheidende 
Voraussetzung für die Erfüllung der Aufgaben und 
Ziele des Verfahrens: die Durchsetzung der Gerechtig
keit in den durch das Zivil-, Familien- und Arbeits
recht erfaßten gesellschaftlichen Beziehungen, die Wah
rung der gesetzlich geschützten Rechte der Bürger, Be
triebe, staatlichen Organe und Einrichtungen, Genos
senschaften und gesellschaftlichen Organisationen sowie 
der Schutz der sozialistischen Staats- und Wirtschafts
ordnung. Damit mündet das gerichtliche Verfahren ein 
in den gesamten Prozeß der Rechtsverwirklichung und

der Entwicklung der sozialistischen Menschengemein
schaft.
Die leitenden Prinzipien und die Aufgaben des gericht
lichen Verfahrens in Zivil-, Familien- und Arbeits
rechtssachen sind im ersten Teil des Gesetzentwurfs 
unter der Bezeichnung „Grundsätze des Verfahrens“ 
zusammenfassend dargestellt. Diese Festlegungen sind 
für das Verständnis des gesamten Entwurfs und aller 
Einzelregelungen von größter Bedeutung. Sie bilden die 
Grundlage für die konkrete Ausgestaltung aller folgen
den Abschnitte des Gesetzes, für alle Stadien des ge
richtlichen Verfahrens von der Einleitung bis zur Ent
scheidung und deren Durchsetzung und sollen später 
— nach dem Inkrafttreten des Gesetzes — richtungwei
send sein für seine Auslegung und Anwendung in der 
gerichtlichen Praxis. Diese Grundsätze bestimmen da
mit auch die Schwerpunkte der Diskussion der Rechts
pflegeorgane über den Gesetzentwurf.

*

Die Diskussion des Entwurfs, für die die Aufsätze die
ses Heftes Hilfe und Anleitung sein sollen, soll die Mit
arbeiter in den Rechtspflegeorganen mit den Problemen 
der weiteren Gestaltung des sozialistischen Verfahrens
rechts vertraut machen, um sie zum kritischen Mitden
ken und zur Mitarbeit anzuregen. Ihre aus der Erfah
rung der sozialistischen Praxis gewonnenen Vorschläge 
und Hinweise werden wesentlich zur Vervollkommnung 
des Entwurfs beitragen.

Prof. Dr. habil. HEINZ PUSCHEL, Sektion Rechtswissenschaft der Humboldt-Universität Berlin,
Mitglied der Kommission des Ministerrates zur Ausarbeitung des sozialistischen Zivilgesetzbuchs 
und Leiter der Arbeitsgruppe ZPO

Konzeptionelle Fragen des Entwurfs eines Gesetzes
über das gerichtliche Verfahren in Zivil-, Familien- und Arbeitsrechtssachen

Mit dem künftigen Verfahrensgesetz soll nicht nur ein 
Parallelgesetz zum künftigen Zivilgesetzbuch, sondern 
gleichzeitig eine umfassende verfahrensrechtliche 
Grundlage für die Verhandlung und Entscheidung in 
familien- und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten geschaf
fen werden. Das zur Zeit in einem Arbeitsentwurf vor
liegende Verfahrensgesetz wird also für drei Zweige 
im Gesamtsystem des sozialistischen Rechts der DDR 
— das Arbeitsrecht, das Familienrecht und das künftige 
Zivilrecht — gleichermaßen von Bedeutung sein. Es 
handelt sich um eine im Prinzip einheitliche gesetz
liche Regelung des Verfahrens in zivil-, familien- und 
arbeitsrechtlichen Angelegenheiten, die nicht zuletzt 
auch auf den wertvollen Erfahrungen unserer Gerichts
praxis beruht, die mit der Arbeitsgerichtsordnung und 
der Familienverfahrensordnung gesammelt worden 
sind. Diese beiden verfahrensrechtlichen Neuregelun
gen haben zu einem wesentlichen Teil sozialistische 
Prozeßprinzipien vorweggenommen, die in der künfti
gen Regelung ihren festen Platz finden werden. Des
halb geht es bei der genauen Bezeichnung des Ent
wurfs als eines Gesetzes über das gerichtliche Verfah
ren in Zivil-, Familien- und Arbeitsrechtssachen nicht 
etwa um einen bloßen Rahmentitel, sondern um den 
wesentlichen Inhalt des Gesetzes, um die einheitlichen 
Grundsätze und Institute des Verfahrens in zivil-, 
familien- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten.

Zum Anwendungsbereich des Gesetzes

Damit ist zugleich die Frage nach' dem Verhältnis die
ses sozialistischen Verfahrensgesetzes zu den materiell
rechtlichen Kodifikationen auf dem Gebiet des Zivil-,

Familien- und Arbeitsrechts aufgeworfen. Es ist eine 
seiner wichtigsten Aufgaben, den verfassungsmäßig 
vorgesehenen Schutz der Rechte und Interessen der an 
Zivil-, Familien- und Arbeitsrechtsstreitigkeiten betei
ligten Bürger, staatlichen Organe und gesellschaftlichen 
Organisationen zu gewährleisten. Dazu gehören u. a. 
die inhaltliche Gestaltung, Anwendung und Durchset
zung der prozessualen Grundrechte der Verfahrensbe
teiligten, die bereits in der Verfassung, im Rechts
pflegeerlaß des Staatsrates und im Gerichtsverfassungs
gesetz verankert sind. Deshalb ist eine Reihe solcher 
verfassungsrechtlicher Grundgedanken in den Grund
sätzen des Entwurfs wiederzufinden, womit zum Aus
druck kommt, daß das neue Verfahrensgesetz als Gan
zes der Gewährleistung dieser Verfassungsprinzipien, 
der Gesetzlichkeit bei der Anwendung des materiellen 
Rechts im Sinne der Verbindung der Interessen des 
einzelnen mit den gesellschaftlichen Erfordernissen 
dient. So gesehen ist die Ausarbeitung eines sozialisti
schen Verfahrensgesetzes die Erfüllung eines wichtigen 
Verfassungsauftrags; sie dient der Schaffung eines der 
großen, noch fehlenden Bausteine zur Vollendung des 
sozialistischen Rechtssystems, mit dem die Verfassungs
prinzipien sozialistischer Rechtspflege, insbesondere die 
des Art. 90, auf dem Gebiet des Zivil-, Familien- und 
Arbeitsrechts verwirklicht und die in der Verfassung 
verankerten Grundrechte der Verfahrensbeteiligten 
konkretisiert werden.

Dabei kennzeichnet der genaue Titel der künftigen 
Regelung nur die Hauptgebiete des im Verfahren anzu
wendenden materiellen Rechts, nicht aber das ganze 
Spektrum der Rechtsverhältnisse, die Gegenstand der
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